
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Vorarlberg 1996/10/31 1-
0659/96

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.10.1996

Rechtssatz

Wesentliches Tatbestandsmerkmal ist, welche Richtungspfeile der Beschuldigte nicht beachtet hat und inwieweit

(wodurch) er diese Pfeile nicht beachtet hat.

Schlagworte

Nichtbeachten von Richtungspfeilen; wesentliches Tatbestandsmerkmal

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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